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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.05.1937

Norm

StPO §41 Abs3

StPO §281 Z4

Rechtssatz

In den Fällen, wo nach der Strafprozeßordnung die Zuziehung eines Verteidigers zur Hauptverhandlung notwendig ist,

ist das Gericht verp;ichtet, über Anträge des Verteidigers selbst dann zu entscheiden, wenn der Angeklagte in der

Hauptverhandlung erklärt hat, er ziehe diese zurück.
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